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Liebe Kolleginnen und Kollegen,





Ein ereignisreiches  und nicht in jedem Fall erfreuliches Jahr  - 

für alle im öffentlichen Dienst Beschäftigten - neigt sich dem Ende zu.

Geprägt wird die Stimmung durch die Geschehnisse  der letzten Wochen.

Statt Honorierung der unter erheblicher Belastung erbrachten Leistungen aller Bediensteten in den Gerichten, Staatsanwaltschaften und Einrichtungen der Justiz, geben sich Bund und Länder jede erdenkliche Mühe, mit Verweis auf leere Kassen erhebliche Verschlechterungen durch Kürzungen in der Finanz- und Stellenausstattung, der Verdichtung der Arbeitsaufgaben sowie einschneidende Absenkungen bei Vergütung, Besoldung und Versorgung durchzudrücken. Im Verbund mit der Festschreibung von Öffnungsklauseln im bundeseinheitlichen Besoldungsrecht sowie der Infragestellung des Flächentarifvertrages ist ein nie dagewesener Angriff mit dem Ziel gestartet, die Beamten, Angestellten und Arbeiter für eine verfehlte Wirtschafts- und Finanzpolitik der in Regierungsverantwortung stehenden Politiker bluten zu lassen. Auch im Lande Brandenburg sind finanzpolitische Fehlentscheidungen die eigentliche Ursache für die Haushaltslöcher, die – natürlich für die Landesregierung völlig überraschend – festgestellt sind.

Der durch die Landesregierung von den Tarifpartnern erzwungene Tarifvertrag zur Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen in der Fassung vom 01. 12. 2003 läßt eindeutig erkennen, dass die Landesregierung kein Mittel scheut, um die selbst verursachte Haushaltsnotlage von den Beschäftigten im öffentlichen Dienst gnadenlos einzutreiben.

Mehr denn je, wird es also darauf ankommen,  dass aktives Handeln aller gefragt ist, um den weiterhin drohenden Generalangriff auf die Dienst- und Arbeitsverhältnisse sowie die Vergütung, Besoldung und Versorgung abzuwähren bzw. abzuschwächen. Das Wirken der 

DJG Brandenburg sowie seiner Dachorganisation dbb-beamtenbund und tarifunion ist mehr denn je gefordert. Insofern sollten die Kolleginnen und Kollegen, die bisher noch abseits stehen, überdenken, ob nicht auch für sie eine Mitgliedschaft in der DJG in ihrem eigenen Interesse und von Vorteil wäre.

Der Vorstand der Deutschen Justiz- Gewerkschaft wünscht Ihnen und ihren Angehörigen  geruhsame und besinnlichen Stunden zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel sowie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2 0 0 4 .
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Die parlamentarische Fahrt war ein Erfolg

Auf Grund der Tatsache, dass nicht allen Mitgliedern die Möglichkeit gegeben werden konnte, die Arbeit des Parlaments und  der Abgeordneten direkt zu erleben und Fragen zu stellen, haben wir die Möglichkeit, die Bundestagsabgeordnete Frau Andrea Wicklein, zu uns zu  holen. Bitte teilt mit, ob Interesse an einer solchen direkten Begegnung mit der Politikerin besteht. Der Vorstand wird sich sodann um einen Termin kümmern.
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Kurz kommentiert:


Der Ministerpräsident schrieb einen Brief ...
einen Droh- und Erpresserbrief just einen Tag vor Beginn der Tarifverhandlungen.

Er schrieb diesen Brief an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst des Landes Brandenburg – also an alle diejenigen, die Tag für Tag die Aufgaben des Staates und zum Wohle des Landes erfüllen.

Ihnen drohte der Ministerpräsident kühn und dreist mit betriebsbedingten Kündigungen für den Fall, dass die Verhandlungen zu einem Tarifvertrag, der im wesentlichen die Absenkung der Arbeitszeit der Arbeiter und Angestellten (mit Lohnverlust) zum Inhalt hat, scheitern sollten.

Damit setzte er – nicht nur die Tarifpartner unter Druck – sondern verunsicherte und demotivierte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes und versuchte, die Statusgruppen gegeneinander auszuspielen. Den Beamten drohte er gleichzeitig mit gesetzgeberischen Maßnahmen, um sein Einsparziel zu erreichen. 

Nun sollte man davon ausgehen können, dass dem Ministerpräsidenten die Voraussetzung zu einer  betriebsbedingten Kündigung bekannt sind.

Wesentliche Voraussetzung zum Erfolg einer betriebsbedingten Kündigung vor dem Arbeitsgericht ist der Wegfall der Arbeitsaufgabe.
Der Ministerpräsident und offensichtlich mit ihm die Justizministerin glauben verantworten zu können, im Jahre 2004 in der Justiz 99 Stellen zu streichen. Es ist geradezu unglaublich, den Beschäftigten in der Justiz erklären zu wollen, dass die Arbeit des mittleren Dienstes von etwa 2 Amtsgerichten im Lande Brandenburg überflüssig ist.

Eine derartige Feststellung überrascht im Hinblick auf den übermächtigen Arbeitsüberhang bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften, den noch immer langen Wartezeiten bei den Grundbucheintragungen und der Besetzung nach Mangelquoten.

Also, Herr Ministerpräsident – Angst einjagen gilt nicht, disqualifiziert nur !

Die Deutsche Justiz – Gewerkschaft jedenfalls wird dieses eher vertrauenszerstörerische Gebahren der Landesregierung im Auge behalten.
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Die Fakten zum Rahmentarifvertrag ab Februar 2004 in Kürze

DBB Tarifunion und Landesregierung haben sich am 29. November 2003 auf einen Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung in der brandenburgischen Landesverwaltung geeinigt. Bei einer Laufzeit von drei Jahren, bis Ende Januar 2007, sieht er  eine zwischen 0,5 bis 3 Stunden nach Lohn- und Vergütungsgruppen gestaffelte Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit für die vollbeschäftigten Arbeitnehmer in der Landesverwaltung vor. Die entsprechende Absenkung auch des Einkommens tritt jedoch nicht automatisch ab Februar 2004 in Kraft. Vielmehr wird dies für jeden Bereich der Landesverwaltung einzeln zwischen den Tarifvertragsparteien bewertet. Die Stellenstreichungen, die nach Androhung der Landesregierung zu betriebsbedingten Kündigungen führen sollten, müssen nun für jedes einzelne Ressort konkret benannt werden (für den Bereich der Justiz wurden nach bisherigen Erkenntnissen 99 Stellen genannt). Der Tarifabschluss setzt damit den Rahmen für Regelungen, die zwischen dbb tarifunion und Finanzministerium in den einzelnen Landesministerien und ihren nachgeordneten Einrichtungen noch umgesetzt werden müssen. Dies setzt den Nachweis durch die Landesregierung voraus, dass alle anderen sozialverträglichen Maßnahmen zur Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen ausgeschöpft wurden. Grundsätzlich genießen mit diesem Abschluss alle Tarifbeschäftigten Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen bis Ende 2009. Im Gegenzug  ist die Absenkung der Arbeitszeit der vollbeschäftigten Angestellten und Arbeiter nach folgender Staffelung geregelt:
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Angestellte der Vergütungsgruppen X bis VIII sowie Arbeiter der Lohngruppen 1 und 2a um 0,5 Stunden auf 98,75 Prozent der Vollbeschäftigung,

· Angestellte der Vergütungsgruppen VII, und Arbeiter der Lohngruppen 3 und 4a um 1,5 Stunden auf 96,25 Prozent,

· Angestellte der Vergütungsgruppen VI b bis V c und Arbeiter ab Lohngruppe 5 um 2 Stunden auf 95 Prozent,

· Angestellte der Vergütungsgruppen V b bis III um 2,5 Stunden auf 93,75 Prozent, 

· Angestellte der Vergütungsgruppen ab II b und sowie Angestellte, die eine über die höchste Vergütungsgruppe hinausgehende Vergütung erhalten, um 3 Stunden auf 92,50 Prozent. 

Der Tarifvertrag überlässt den von der Absenkung betroffenen Arbeitnehmern die Wahl, auch weiterhin die tarifliche wöchentliche Arbeitszeit zu leisten. Bei entsprechender Festlegung erfolgt ein Ausgleich durch arbeitsfreie Tage. Je nach gestaffelter Arbeitszeitabsenkung sind dies zusätzlich 3,25 bis 19,5 arbeitsfreie Tage im Kalenderjahr.

	Es bleibt bestehen: 

Das Ergebnis der Einkommensrunde vom Januar 2003 bleibt unberührt, insbesondere auch die Erhöhungs- und Angleichungsschritte für 2004 sowie die Angleichung der Vergütungen und Löhne an das Westniveau bis 2007/2009. Ferner verpflichtet sich das Land Brandenburg, dem Arbeitgeberverband der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL), auch weiterhin anzugehören.
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	Neu ist:

Erstmals konnte in einem Tarifvertrag auch der Rechtsanspruch auf Altersteilzeit bereits ab Vollendung des 58. Lebensjahres festgeschrieben werden. Damit steht den Landesbeschäftigten in Brandenburg zwei Jahre vor der nach TV ATZ verbindlichen Altersgrenze, die bei Erreichen des 60. Lebensjahres liegt, der Zugang zur Altersteilzeit frei.

Alle Unterlagen, vom ersten Sondierungsgespräch bis zum Abschluss der Tarifverhandlungen, können in unserer Geschäftsstelle ab 13. Dezember 2003 von jedem Gewerkschaftsmitglied eingesehen werden. Natürlich stehen wir an diesem Tag ab 10.00 Uhr persönlich und telefonisch für Ihre Anfragen zur Verfügung. Der vollständigen Text des Rahmentarifvertrages liegt ebenfalls in der Geschäftstelle vor und wird Ihnen auf Anfrage zugesandt. Über den weiteren Verlauf werden Sie natürlich aktuell und wie gewohnt über unser Infoblatt informiert.         




· Fusion der Obergerichte

Durch den örtlichen Personalrat des Oberverwaltungsgerichts für das Land

Brandenburg wurde der Vorstand der DJG davon in Kenntnis gesetzt, dass die Fusion des

Oberverwaltungsgerichts Frankfurt (Oder) mit dem Oberverwaltungsgericht Berlin mit Standort Berlin und der Zusammenschluss der Finanzgerichte Berlin und Cottbus mit 

Standort Cottbus für die nächsten Jahre geplant  und die Unterzeichnung

des Staatsvertrages bereits für Dezember  2003 angedacht ist.

In einem persönlichen Gespräch setzte die Ministerin den öPR OVG  am 23. Oktober 2003   über die Fusionsbemühungen in Kenntnis.

Da für den Fall einer Fusion existenzielle und organisatorische Fragen über die Zukunft der betroffenen Bediensteten offen blieben, wandte sich der öPR mit einem Schreiben  nicht nur an die Ministerin sondern  bat auch den Vorstand der DJG um Unterstützung für den Erhalt des Oberverwaltungsgerichts am Standort  Frankfurt (Oder).

Die Landesvorsitzende der DJG forderte in persönlichen Gesprächen die

verantwortlichen Parlamentarier der Fraktionen von CDU; SPD und PDS auf, vor

Unterzeichnung des Staatsvertrages lückenlose Klarheit über die Zukunft der

betroffenen Bediensteten zu schaffen. Sie überreichte deshalb einen

umfangreichen Fragenkatalog an die Abgeordneten und wird auf eine umfassende

Antwort drängen.

[image: image10.wmf]
[image: image11.jpg]"ﬁ:é[.'\ I g S5
g Q”r - SusTizME





Unter der Schirmherrschaft der Justizministerin des Landes Brandenburg, Frau Barbara Richstein fanden am 15. November 2003 in der „Paul- Dinter- Halle“ in Königs- Wusterhausen die 17. Deutschen Justiz- Judomeisterschaften 2003 statt.

Aktive (überwiegend Justizwachtmeister und Justizvollzugsbedienstete)  aus 12 Bundesländer, darunter 3 Frauen,  stellten sich dem sportlichen Wettkampf. Aus Brandenburg nahmen teil: Andreas Samberger AG Zossen  (Justizwachtmeister), Remo Müller JVA Brandenburg a. d. H, Frank Graske JVA Frankfurt (Oder), Carsten Kühlewind LG Potsdam (Justizwachtmeister), Jan Strobelt AG Strausberg (Justizwachtmeister), Steffen Huth AG Königs-Wusterhausen (Justizwachtmeister), Hagen Sturm AG Eisenhüttenstadt, Dr. Dr. Böhme JVA Brandenburg a. d. H (Arzt), Uwe Schmidt AG Nauen (Justizwachtmeister), Petra Plessow AG Bad Freienwalde, Daniela Blaß LG Frankfurt (Oder).

Erklärtes Ziel der Brandenburger:

„Wir wollen den Titel aus dem Vorjahr verteidigen und den Pokal ein weiteres Jahr nach Brandenburg holen“.

Die Justizministerin Frau Barbara Richstein unterstrich  die große Bedeutung des Zusammentreffens der Justizbediensteten außerhalb des Dienstes und der Negativschlagzeilen und eröffnete dieses länderübergreifende sportliche Ereignis, das erstmals in Brandenburg ausgetragen wurde.

Die Geschichte der Deutschen Justiz- Judomeisterschaft begann am 17. September 1971 in Berlin unter Leitung von Gerhard Römelt, der damals Ausbilder für den Gefangenensport in der damaligen Jugendstrafanstalt Plötzensee war. Damals nahmen ca. 60 Teilnehmer mit 5 Gewichtsklassen an diesem Wettkampf teil, der bis zu Wende 1990 alle 2 Jahre in verschiedenen Bundesländern stattfand.

Nach der Wende startete die 1. Gesamtdeutsche Judomeisterschaft der Justiz und gleichzeitig die 10. Deutsche Justiz- Jodomeisterschaft 1992 in Hamburg. 

Die Teilnahme der Akteure aus den neuen Bundesländern war sehr gering, da die Meisterschaft nicht überall  bekanntgemacht wurde. In den darauffolgenden Jahren starteten die Wettkämpfe in folgenden Bundesländern:
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1994 in NRW, 1996 in Bayern, 1997 in Thüringen, 1998 in Niedersachsen 2000 in Thüringen, 2002 in Hessen und 2003 in Brandenburg.

Der Brandenburger  Frank Graske aus der JVA Frankfurt (Oder) nahm bereits mehrfach an den Deutschen Justiz- Judomeisterschaften teil.

Erstmals im Jahre 2002 trat Brandenburg als Mannschaft mit 8 Judokas an und holte neben Einzelsiegen den Mannschaftspokal in unser Land.

Diesen Pokal galt es nunmehr zu verteidigen. 

Die Wettkämpfe verliefen in guter und fairer Atmosphäre. Die gesamte Organisation war einmalig, so dass auch für die Zuschauer die Meisterschaftswettkämpfe zu einem Erlebnis wurden.

Die brandenburger  Judokas verteidigten den Titel erneut  und dürfen  nun den Pokal für ein weiteres Jahr behalten. 





Herzlichen Glückwunsch !
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Gerichtsvollzieher

 aufgemerkt !

Voller Freude hat der Vorstand der DJG die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zur Vollstreckungsvergütung der Gerichtsvollzieher zur Kenntnis genommen und festge-stellt, dass mit diesem Urteil die Ungleichbehandlung der Gerichtsvollzieher in der Berechnung der Vollstreckungsvergütung endlich bereinigt worden ist.

Unsere Freude über diese Entscheidung haben wir gegenüber dem Vorsitzenden  des Deutschen Gerichtsvollzieher Bund, Rainer Bartsch, schriftlich zum Ausdruck gebracht .

Wir empfehlen allen in der DJG organisierten Gerichtsvollziehern unter Bezugnahme auf das Urteil (BVerwG 2 C 15.02  -  VG 8 A 10/00 MD) verkündet am 3. Juli 2003 einen Antrag auf Rückerstattung der einbehaltenen Betrage an den Dienstherren zu stellen.

Das Urteil kann in der Geschäftsstelle eingesehen oder angefordert werden !
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Außerordentlicher Vertretertag 

(Mitgliederversammlung) am 08. 12. 2003

Auf unserem Vertretertag wurde die Satzungsänderung und die Beitragsordnung beschlossen.

Unsere Beiträge sind auch im kommenden Jahr stabil und wurden nicht erhöht.

Wer eine neue Satzung und die Beitragsordnung  bekommen möchte, kann sie gerne anfordern.

 Neue Frauenbeauftrage der DJG:  Annemarie Jordan – OLG Brandenburg

                                                           Tel.-Nr. 03381 – 399 -286
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    Hinweis – Problematik Rente  [image: image3.png]



Grundsätzlich ist nicht  erwerbsgemindert, der unabhängig von der Arbeitsmarktlage unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch mindestens


6 Stunden täglich tätig sein kann.

    Es gibt verschiedene Arten von Renten bei verminderter     

    Erwerbsfähigkeit:

1. die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung

2. die Rente wegen voller Erwerbsminderung

3. die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit
Für alle Fragen rund um die Rente kann sich jedes Mitglied an die stellv. Landesvorsitzende Frau Marina Marcinczak (LG Cottbus) Tel.-Nr.  0355 – 637 307 wenden !

Was ist zu tun, wenn Rechtsberatung und Rechtsschutz gewünscht wird?

unverzüglich Antrag stellen, erforderliche Unterlagen beifügen  und an Andrea Müller senden

Der Antrag muß u. a. enthalten: dienstliche sowohl Privatadresse mit Tel.-Nr. 

und seit wann die Mitgliedschaft in der DJG besteht

Vor Einreichung der Unterlagen empfiehlt es sich, schnellstmöglich Frau Müller zu informieren. Oftmals ist eine vorherige telefonische Klärung zweckmäßig.

Frau Müller ist zu erreichen unter:

Amtsgericht Bad Liebenwerda, Dresdner Str. 10, 04924 Bad Liebenwerda

Tel-N.  035341 – 604 214  oder Handy: 0170 516 3279  Fax: nach Rücksprache

In eigener Sache:

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wir haben Sie alle mit neuen  Tischkalendern für 2004 versorgt.

Die Wand-Jahreskalender vom dbb stehen in ausreichender Anzahl zur Verfügung und können noch von uns  abgefordert werden.(Tel.-Nr. 0331 – 8663099 Wenzel)

Wir machen nochmals darauf aufmerksam, dass unsere Geschäftsstelle in 15806 Zossen, Marktplatz 9 an jedem 2. Samstag im Monat in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr oder nach vorheriger telefonischer Absprache geöffnet ist.

Wir laden Sie hiermit alle herzlich in unsere Geschäftsstelle ein. 

Machen Sie sich bitte vor Ort ein Bild von unserer  ehrenamtlichen gewerkschaftlichen Tätigkeit, die Ihnen allen Zugute kommt.


Drei Männer unterhalten sich darüber, was sie mit ihrem Weihnachtsgeld machen  werden. Der Erste sagt: Ich arbeite bei der Deutschen Bank, vom Weihnachtsgeld kaufe ich mir ein Auto und fahre von dem Rest in den Urlaub!  Der Zweite sagt: Ich arbeite bei Daimler Chrysler, vom Weihnachtsgeld lasse  ich unser Schwimmbad ausbauen und mache mit dem Rest eine Weltreise!  Der  Dritte sagt: Ich arbeite im Öffentlichen Dienst und kaufe mir von meinem Weihnachtsgeld einen Pullover! ... die anderen fragen daraufhin: "und der Rest?" Der Dritte sagt: "Den Rest geben mir meine Eltern dazu!!!"

 Na dann, viel Spaß bei der Arbeit !!!!






                                       Für Fragen, Hilfe und Informationen steht die DJG jederzeit zur  Verfügung. Auch 

Leserbriefe sind willkommen sowie   Anregungen für Mitteilungen etc., die   

               in der nächsten  Ausgabe erscheinen sollten.









DJG Vorsitzende: Sabine Wenzel,









Goethestrasse 28,









15834 Rangsdorf.









e-mail : wenzelsabine@t-online.de 
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      e-mail Kontakt:





brandenburg@deutsche-justiz-gewerkschaft.de
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